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Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (1252 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Flurverfas
sungs-Grundsatzgesetz 1951 geändert wird 

(Flurverfassungsnovelle 1993) 

Der Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte hat in seiner Rechtsprechung zum Ausdruck 
gebracht, daß die österreichische Rechtslage im 
Flurverfassungsrecht über "eine gewisse Starrheit" 
verfüge, da bei länger dauernden Verfahren keine 
Möglichkeit bestünde, die Lage der Eigentümer vor 
dem Inkrafttreten eines Zusammenlegungsplanes zu 
ändern oder sie für den Nachteil zu entschädigen, 
den sie bis zu einer endgültigen Grundabfindung 
erlitten haben können. Die Republik Österreich ist 
in der Zwischenzeit vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte mehrfach aufgefordert worden, 
diesen Zustand zu beheben. 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf wird 
nun eine der Rechtsansicht des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte entsprechende 
Entschädigungsregelung getroffen. Darüber hinaus 
hat die vorliegende Novelle eine raschere und 
effizientere Durchführung der Zusammenlegungs
verfahren, wie auch die Anpassung der Normen an 
die veränderten agrar- und umweltpolitischen 
Rahmenbedingungen unter Zugrundelegung der 
Dynamik der Bodenreform zum Ziel. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 24. November 1993 in Verhandlung genommen. 

Hannelore Buder 

Berichterstatterin 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Mag. Erich Sc h r ein e r, Mag. John G u den u s, 
Helmut Wo I f, Andreas W abi, der Obmann 
Georg S c h war zen b erg e r sowie der Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
Dr. Franz Fis chi e r. 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die 
Abgeordneten Georg S c h war zen b erg e rund 
Helmut Wo I feinen Abänderungsantrag betref
fend Artikel 11 Z 1 ein, der wie folgt erläutert war: 

"Die Novelle soll zum ehestmöglichen Zeitpunkt 
in Kraft treten." 

Weiters wurde von den Abgeordneten Andreas 
W abi und Alois Hub e rein Abänderungsantrag 

. eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Be
rücksichtigung des Abänderungsantrages der Abge
ordneten Georg S c h war zen b erg e rund 
Helmut Wo I f mit Stimmenmehrheit angenom
men. 

Der Abänderungsantrag der Abgeordneten An
dreas W abi und Alois Hub erfand nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e - .'. 
s chi 0 s sen enG e set zen t wurf die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1993 11 24 

Georg Schwarzenberger 

Obmann 
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2 1368 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Flurverfas
sungs-Grundsatzgesetz 1951 geändert wird 

(Flurverfassungsnovelle 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz BGBI. 
Nr.l03/1951, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 390/1977, wird wie folgt geän
dert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 1 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke 
im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke, die im 
Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes der Erzeugung von Pflanzen, ihrer 
Bringung oder ihrer Verwertung dienen, einschließ
lich naturnaher Strukturelemente der Flur (wie zum 
Beispiel Böschungsflächen, Heckenstreifen, Feld
raine). Hiezu zählen auch Grundstücke, die ohne 
erheblichen Aufwand diesen Zwecken zugeführt 
werden können, sowie Wohn- und Wirtschaftsge
bäude samt Hofräumen." 

2. (Grundsatzbestimmung) § 4 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die gesamten Grundabfindungen einer 
Partei haben in Art und Bewirtschaftungsmöglich
keit den in das Verfahren einbezogenen Grundstük
ken der Partei weitgehend zu entsprechen und bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ohne erhebliche 
Änderung der Art und Einrichtung des Betriebes 
einen größeren oder zumindest gleichen Betriebser
folg wie die in das Verfahren einbezogenen 
Grundstücke zu ermöglichen. Die Grundabfindun
gen haben aus Grundflächen zu bestehen, die eine 
günstige Form und Größe aufweisen und ausrei
chend erschlossen sind. Unter Berücksichtigung der 
Grundaufbringung gemäß Abs. 6 hat das Verhältnis 
zwischen Flächenausmaß und Wert der gesamten 
Grundabfindungen einer Partei dem Verhältnis 
zwischen Flächenausmaß und Wert der gesamten in 
das Verfahren einbezogenen Grundstücke der 

1. 

Partei möglichst zu entsprechen. Unvermeidliche 
Abweichungen sind bis einschließlich 20 v. H. dieses 
Verhältnisses zulässig." 

3. (Grundsatzbestimmung) § 10 Abs.5 bis 7 
lauten: 

(5) War die einer Partei übergebene Abfindung 
gesetzwidrig, so kann diese Partei den Ersatz eines 
dadurch entstandenen Schadens begehren. Der 
Antrag ist innerhalb eines Monates nach Eintritt der 
formellen Rechtskraft der Entscheidung über den 
Zusammenlegungsplan beim Landesagrarsenat ein
zubringen. 

(6) Grundlage für die Schadensberechnung ist der 
Betriebserfolg. Dabei ist der bei ordnungsgemäßer, 
nachhaltiger Bewirtschaftung der in das Verfahren 
einbezogenen Grundstücke objektiv erreichbare 
Betriebserfolg mit jenem Erfolg zu vergleichen, der 
nach denselben Kriterien mit der übernommenen 
gesetzwidrigen Abfindung zu erzielen ist. 

(7) Der Ersatz ist von jenem R~htsträger zu 
leisten, der den Aufwand für die· den Schaden 
verursachende Agrarbehörde trägt. Diesem Rechts
träger . kommt im Verfahren zur Geltendmachung 
des Schadens Partei stellung zu." 

4. Der bisherige Abs. 5 des § 10 wird Abs. 8. 

5. (Grundsatzbestimmung) § 11 lautet: 

,,§ 11. (1) Die Behörde kann nach Erlassung des 
Planes der gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen 
und vor Rechtskraft des Zusammenlegungsplanes, 
unbeschadet des Berufungsrechtes gegen diese 
Bescheide, die vorläufige Übernahme von Grundab
findungen anordnen, wenn 

1. dies zur zweckmäßigen Bewirtschaftung des 
Zusammenlegungsgebietes erforderlich ist, 

2. Besitzstandsausweis und Bewertungsplan be
reits in Rechtskraft erwachsen sind, 

3. die Bewirtschaftung der zu übernehmenden 
Grundabfindungen möglich ist, 

4. die Behörde die zu übernehmenden Grundab
findungen in der Natur abgesteckt, jeder 
Partei erläutert und über deren Verlangen 
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vorgezeigt sowie der Partei Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben hat, und 

5. mindestens zwei Drittel der Parteien, die 
Grundabfindungen übernehmen sollen, der 
vorläufigen Übernahme zugestimmt haben; 
wer keine Erklärung abgibt, hat als zustim
mend zu gelten. 

(2) Mit der Anordnung der vorläufigen Über
nahme der Grundabfindungen geht das Eigentum 
an den Grundabfindungen auf den Übernehmer 
unter qer auflösenden Bedingung über, daß es mit 
der Rechtskraft des Zusammenlegungsplanes er
lischt, soweit dieser die Grundabfindung einer 
anderen Partei zuweist. 

(3) Die Behörde kann auch die Durchführung 
vorläufiger Geldabfindungen und Geldausgleiche 
anordnen." 

6. (Grundsatzbestimmung) § 12 Abs. 1 lautet: 

,,(I) Nach Rechtskraft des Zusammenlegungspla
nes hat die Behörde, sofern dies gemäß § 11 noch 
nicht geschehen ist, die Übernahme der. Grundab
findungen sowie die Durchführung der Geldabfin
dungen und Geldausgleiche anzuordnen, alle 
Arbeiten einschließlich der Vermarkung der Grund
abfindungen zu vollenden und die Richtigstellung 
des Grundbuches sowie des Grundkatasters zu 
veranlassen. " 

7. (Grundsatzbestimmung) § 17 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wird eine Stammsitzliegenschaft geteilt, so 
ist in der Teilungsurkunde auch eine Bestimmung 
über die Mitgliedschaft (Abs. 2) zu treffen, welche 
zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Agrarbe
hörde bedarf. Die Landesgesetzgebung kann hievon 
abweichende Regelungen dergestalt treffen, daß im 
F alle des Verbleibens des Anteilsrechtes bei der 

Stammsitzliegenschaft keine Genehmigung erfor
derlich ist. In jenen Fällen, in denen eine 
Genehmigung erforderlich ist, darf die Teilung im 
Grundbuch nicht ohne diese Genehmigung durch
geführt werden." 

8. (Grundsatzbestimmung) § 39 lautet: 

,,§ 39. Die im Laufe des Verfahrens vor oder 
gegenüber den Agrarbehörden abgegebenen Erklä
rungen und die mit deren Genehmigung abgeschlos
senen Vergleiche bedürfen weder einer Zustimmung 
dritter Personen noch unterliegen sie einer Geneh
migung durch Verwaltungs-, Pflegschafts- oder 
Fideikommißbehörden. " 

9. (Grundsatzbestimmung) § 40 Abs. 1 lautet: 

,,(I) Erklärungen, welche im Laufe des Verfah
rens vor oder gegenüber der Behörde abgegeben 
wurden, dürfen nur mit Zustimmung der Behörde 
widerrufen werden." 

10. § 53 entfällt. 

Artikel 11 
1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft. 

2. Die Ausführungsgesetze . der Bundesländer zu 
den in diesem Bundesgesetz aufgestellten Grundsät
zen sind binnen sechs Monaten vom Tag des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 

ArtikellII 
Die Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 

Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 steht dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft und hinsichtlich § 17 
Abs.3 dem Bundesminister für Justiz zu. 
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